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Erklärung der Menschen- und 
Bürgerrechte 1789 

Schweizerische 
Bundesverfassung heute 

Art. 1: Menschen frei und 
gleich an Rechten 

Art. 10.2. Recht auf 
persönliche Freiheit 
Art. 8.1. Alle vor Gesetz 
gleich. 8.2. Niemand darf 
diskriminiert werden wegen 
Herkunft etc. 

Art. II. Recht auf Freiheit, 
Eigentum, Sicherheit und 
Widerstand gegen 
Unterdrückung 

IV.

Der Ursprung jeder 
Souveränität ruht letztlich in 
der Nation. Keine 
Körperschaften, kein 
Individuum können eine 
Gewalt ausüben, die nicht 
ausdrücklich von ihr ausgeht.

Art. 6:
Jede Person nimmt Verantwortung für sich selber wahr 
und trägt nach ihren Kräften zur Bewältigung der 
Aufgaben in Staat und Gesellschaft bei. 

Art. 36:
1 Einschränkungen von Grundrechten bedürfen einer 
gesetzlichen Grundlage. Schwerwiegende 
Einschränkungen müssen im Gesetz selbst 
vorgesehen sein. Ausgenommen sind Fälle ernster, 
unmittelbarer und nicht anders abwendbarer Gefahr.

2 Einschränkungen von Grundrechten müssen durch 
ein öffentliches Interesse oder durch den Schutz von 
Grundrechten Dritter gerechtfertigt sein.

3 Einschränkungen von Grundrechten müssen 
verhältnismässig sein.

4 Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar.

Art. 10.2 Die Schweizerische 
Eidgenossenschaft schützt die 
Freiheit und die Rechte des 
Volkes und wahrt die 
Unabhängigkeit und die 
Sicherheit des Landes.
Art. 26.1
Das Eigentum ist 
gewährleistet.
Art. 9
Jede Person hat Anspruch 
darauf, von den staatlichen 
Organen ohne Willkür und 
nach Treu und Glauben 
behandelt zu werden.
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VI.
Das Gesetz ist der Ausdruck des 
allgemeinen Willens. Alle Bürger haben 
das Recht, persönlich oder durch ihre 
Vertreter an seiner Formung 
mitzuwirken. Es soll für alle gleich sein, 
mag es beschützen, mag es bestrafen. 
Da alle Bürger in seinen Augen gleich 
sind, sind sie gleicherweise zu allen 
Würden, Stellungen und Beamtungen 
nach ihrer Fähigkeit zugelassen ohne 
einen anderen Unterschied als den ihrer 
Tugenden und ihrer Talente.

Art. 136

1 Die politischen Rechte in Bundessachen stehen 
allen Schweizerinnen und Schweizern zu, die das 18. 
Altersjahr zurückgelegt haben und die nicht wegen 
Geisteskrankheit oder Geistesschwäche entmündigt 
sind. Alle haben die gleichen politischen Rechte und 
Pflichten.

2 Sie können an den Nationalratswahlen und an den 
Abstimmungen des Bundes teilnehmen sowie 
Volksinitiativen und Referenden in 
Bundesangelegenheiten ergreifen und unterzeichnen. 

Art. 143:
In den Nationalrat, in den Bundesrat und in das 
Bundesgericht sind alle Stimmberechtigten wählbar. 

X.
Niemand soll wegen seiner Meinungen, selbst 
religiöser Art, beunruhigt werden, solange ihre 
Äußerung nicht die durch das Gesetz festgelegte 

öffentliche Ordnung stört. 

Art. 15: Glaubens- und 
Gewissensfreiheit, kein 
Zwang religiöse Handlung 
vorzunehmen. 

XI.
Die freie Mitteilung der Gedanken und Meinungen ist 
eines der kostbarsten Menschenrechte. Jeder Bürger 
kann also frei schreiben, reden und drucken unter 
Vorbehalt der Verantwortlichkeit für den Missbrauch 
dieser Freiheit in den durch das Gesetz bestimmten 

Fällen. 

XVII.




